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Staat und Verwaltung vom Techniker gesehen

Versuch einer Systematik der Verwaltung
als Funktionstheorie

Von
Carl Wienecke, Berlin
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I. Wandlung der Staatsbetrachtung

1. ,Jmmer wird dir der Kiinstler den Grund sagen kénnen, um
dessen willen er eine Sache z. B. gemalt hat, und dieser Zwedk ist das
hichste Ziel seiner Kunst“. Wie er hier einen Kiinstler z. B. in der Mal-
kunst oder in der Baukunst, der Heilkunst oder einer anderen den
nennt, der sein Werk als Mittel zum Zweck erfafit, also Mittelgestaltung
und Zwecksetzung in seinem Wirken optimal ausgleicht — im Gegen-
satz zum ,engstirnigen Handwerker, der nur zu einer Aufgabe gedrillt
ist“ —, so will Aristoteles, der Schopfer der systematischen wissenschaft-
lichen Staatslehre, in seiner Politik den Staat erkennen, der seine
Zwecke am besten erfiillt. Er zeigt auch die Erkenntnismethode: ,,Wie
man namlich auch bei anderen Objekten das Zusammengesetzte so lange
teilen muB, bis man zu einfachen Bestandteilen gelangt — denn diese
sind die kleinsten Teile eines Ganzen —, so miissen wir auch den Staat
in seine Bestandteile zerlegen und werden dann genauer sehen, wo-
durch diese sich voneinander unterscheiden und, ob es maoglich ist, iiber
jeden der genannten Teile ein wissenschaftliches Urteil zu gewinnen.
Auch bei diesen Dingen wird man am besten zu einer Erkenntnis ge-
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langen, wenn man, wie bei anderen, zusieht, wie sie von Anfang an
natiirlicherweise erwachsen®. Die Erkenntnismethode ist also Analyse
mit Kritik der gefundenen Elemente in historischer Betrachtung der
Entwicklung des Staates, vom Haus zum Dorf und zur polis mit ihren
lindlichen Annexen, dem Stadtstaat der Antike. Aufgabe der Staats-
wissenschaft ist fiir Aristoteles, zu untersuchen, welches die beste Ver-
fassung ist. ,,Die Verfassung ist die staatliche Ordnung, die in den
Amtern und in der Art ihrer Verwaltung zum Ausdruck kommt; sie
bestimmt ferner, in wessen Hand die ausschlaggebende Macht im Staate
liegt und was das Ziel des betreffenden Gemeinwesens ist. Die Gesetze
dagegen bestimmen die Grundsitze, nach denen die Beamten zu regie-
ren haben. Die Verfassung ist die beste, nach der ein Staat am besten
regiert wird, und die beste Regierung eine solche, bei der der Staat am
gliicklichsten sein kann.* Die Lebensgiiter, die alle zu einem gliicklichen
Leben notwendig gehoren, teilt Aristoteles in leibliche, geistige und
dullere.

Als Elemente der Grundanalyse findet Aristoteles die Staatsauf-
gaben (Objekt) und die Staatsgewalt (Subjekt).

Aristoteles zerlegt die Staatsaufgaben weiter: ,,Wir miissen daher
die Zahl der Aufgaben des Staates ins Auge fassen, daran wird die
Sache klar werden. In erster Linie nun muf fiir Nahrung gesorgt
werden; dann bedarf es technischer Fertigkeiten, denn zum Leben
braucht man viele Mittel; drittens Bewaffnung, denn die Staats-
gemeinschaft mufl diese zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft im
Innern gegen die Ungehorsamen haben, aber auch gegen dulere Feinde,
die ihr zu schaden versuchen. Viertens mull eine wohlgefiillte Staats-
kasse vorhanden sein zur Bestreitung der Bediirfnisse der Verwaltung
und der Kriegsfithrung. Fiinftens und vor allem muB8 fiir die Verehrung
der Gottheit gesorgt werden, was wir Kultus nennen. Zum sechsten sind
das allernotwendigste Behorden, die zweckmiBige MaBnahmen treffen
und die Rechtsstreitigkeiten der Biirger untereinander entscheiden.
Das sind ungefahr die Aufgaben, die jeder Staat sich stellen muf}. Denn
ein Staat ist nicht eine beliebige Menge Menschen, sondern ein in seinem
Leben selbstindiges Gebilde; fehlt aber eine der genannten Einrichtun-
gen, so kann diese Gemeinschaft nicht schlechthin selbstindig sein.“
Diese sechs Aufgaben des Staates entsprechen der damaligen Zeit und
sind in Begriffen unserer Zeit ausgedriickt die Ressorts Ernihrung,
Gewerbe (Wirtschaft), Wehrwesen, Finanzen, Kultus sowie — damals
roch ungeteilt — Allgemeines und Justiz.

Als Analyse der Staatsgewalt sagt Aristoteles: ,.,In allen Verfassun-
gen gibt es drei Bestandteile, beziiglich deren der tiichtige Gesetzgeher
iiberlegen muf}, was einem jeden zutréglich ist. Von diesen drei Bestand-
teilen bildet den ersten die Beratung der offentlichen Angelegenheiten
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(Entscheidung iiber Krieg und Frieden, iiber AbschluB und Losung von
Biindnissen, iiber die Gesetze, iiber Todesstrafe, Verbannung und Ver-
mogenseinzichung sowie iiber die Rechenschaftsablage der Beamten),
den zweiten bilden die Amter (d. h. die Fragen, welche eingerichtet
werden miissen, was ihre Zustandigkeit sein soll und auf welche Weise
sie besetzt werden sollen), den dritten das Gerichtswesen*. Damit hat
Aristoteles die drei Zweige der Staatsgewalt so erkannt, wie wir sie
auch heute sehen.

Die Amter, die Verwaltung, teilt Aristoteles weiter in der horizon-
talen Ebene nach Arbeitsgruppen in politische und 6konomische Amter
und im vertikalen Aufbau nach Verwaltungsstufen in obrigkeitliche und
dienstverrichtende Amter, dhnlich wie wir heute in Behiorden und
Dienststellen. Er zieht die Amter in Sachgruppen zusammen, wie Kul-
tus, Kriegswesen, Einnahmen und Ausgaben, Polizei, usw.

In diesem allgemeinen Rahmen denkt Aristoteles auch an die Ratio-
nalisierung der Verwaltung im einzelnen Gemeinwesen: ,,In den groflen
Gemeinwesen kann und soll je eine Behorde fiir einen Geschiftskreis
verordnet sein. In den kleinen Gemeinwesen aber fordert es die Not-
wendigkeit, viele Amter auf wenige Personen zu vereinen. Wiite man
also anzugeben, wieviele ihrer jeder Staat haben muf}, und wieviele er
zwar nicht unbedingt haben muf}, aber doch fiiglich haben sollte, so
wiirde man auf Grund dieser Einsicht mit der Zusammenlegung solcher
Amter, die man passend zu einem vereinigt, leichter zurechtkommen.*
(Der Einheitsgliederungsplan des Deutschen Gemeindetages von 1937
hat fiir die Kommunalverwaltung — Geschiftsverteilung und Akten-
wesen, Haushalt und Rechnungswesen — diese Einsicht verwirklicht.)

Fiir die Qualifikation der Beamten fordert Aristoteles: ,,Die Man-
ner, welche die wichtigsten Staatsimter bekleiden, miissen drei Eigen-
schaften haben: Verfassungstreue, Rechtschaffenheit und Gerechtig-
keitssinn und drittens die hochsten Fahigkeiten fiir die Aufgaben ihres
Amtes.

In Tafel 1 ist die Analyse des Staates und seiner Verwaltung, der
Amter, nach Aristoteles systematisch zusammengefaBt.

Aristoteles hat die Grundlage einer Systematik der Verwaltung ge-
schaffen, indem er
1. die Erkenntnismetho de begriindet als Analyse mit empirischer

Betrachtung und
2. in Durchfithrung der Analyse den lebenden Staat zerlegt in die

beiden Faktoren Objekt (Staatsaufgaben) und Sub jekt (Staats-

gewalt) und weiter gliedert

die Aufgaben in sechs Arbeitsgebiete und

die Verwaltung, die Amter, in Arbeitsgruppen (horizontal) und
in Aufbaustufen (vertikal).

5*
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Tafel 1
Analyse des Staates nach Aristoteles
Staat
Aufgaben (Objekt) (1) Gewalt (Subjekt)
Erndhrung, Gewerbe, Wehr-  (2) Gesetzgebung Verwaltung Gerichtswesen

wesen, Finanzen, Kultus,
Allgemeines und Justiz.
Amter

Kultus, Kriegswesen, Einnahmen und Ausgaben,
Markt-, Stadt-, Hafen- und Landpolizei und Aufseher
iiber Gebiude und Strallen. Eintragung der gericht-
lichen Erkenntnisse und der Kontrakte. Beitreibung
der BuBen und Gefingniswesen. Rechnungskontrolle
und Kassenrevision. Leitung der Beratung der 6ffent-
lichen Angelegenheiten.

3) Amtergruppen
politische — okonomische
(4) Amterstufen

obrigkeitliche
dienstverrichtende
Aus der Kritik der in der Analyse gewonnenen Einzelheiten ergeben
sichdrei Organisationsprinzipien:
a) Aufgabenteilung (Objekt) und Amterteilung (Subjekt),
b) Rationalisierung der Verwaltung durch einen Amterplan,
¢) Funktionsqualifizierte Beamte.

Die Abhiingigkeit und die Verbindung zwischen den Aufgabenge-
bieten (Objekt) und den Amtern (Subjekt) — die Synthese der Ver-
waltung aus der Analyse der Staatsaufgaben — bleibt noch offen. Das
Ziel der Synthese — die Fragen: Welche Amter? Welche Zustindig-
keiten? Welche Besetzung? — ist erkannt.

Das staatswissenschaftliche Denken des Aristoteles ist teleologisch,
indem er den Staat praktisch-politisch fiir die Erfiillung seiner Zwecke
organisieren und bestellen will. Seiner Betrachtung folgt das Altertum
bis in die scholastische Literatur.

2. Im Mittelalter entsteht eine Betrachtung des Staates, die ihn
hauptsichlich als Rechtsgebilde erfa8t. Die Lehre vom Staat wird ein Teil
der Rechtswissenschaft, ein Gedanke, der der Antike ferngelegen hat.
Der Staat wird in erster Linie als eine Institution zur Aufrechterhaltung
der Rechtsordnung gesehen. Diese Auffassung verstirkt sich im politi-
schen und wirtschaftlichen Liberalismus der Neuzeit. Dessen Grund-
idee ist die Freiheit des Individuums gegeniiber der Gemeinschaft. Er
weist dem Individuum die Aufgabe zu, Triger der positiven Entwick-
lung zu sein und sieht die Aufgaben des Staates in der Aufrechterhal-
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tung des formalen Rechts. Im 19. Jahrhundert entsteht die Verwal-
tungswissenschaft. Es wird gebrauchlich, sie in Verwaltungsrecht (Nor-
men), Verwaltungslehre (Organisation und Wirken) und Verwaltungs-
politik (ZweckmiBigkeitskritik) zu gliedern und zu teilen. Vorwiegend
wird das Verwaltungsrecht erfaBt. Otto Mayer wird der Systematiker
des Verwaltungsrechtes; er gliedert es

in einen allgemeinen Teil mit drei Abschnitten: Entwicklungsstufen,
Grundziige, Rechtsschutz und

in einen besonderen Teil mit sechs Abschnitten: Polizei, Finanzwesen,
offentliche Sachen, 6ffentliche Dienste und Lasten, offentliche Ver-
leihungen und Nutzungen, besondere rechtsfihige Verwaltungen.

Die Behordenordnung behandelt Otto Mayer nicht; er sagt: ,,sie mag
mit dem geistesverwandten Staatsrecht auch weiterhin das deutsche
Staatsrecht bilden.*

Die Wandlung von der praktisch politischen Staatsbetrachtung der
Antike zur juristischen im Mittelalter entsprach der Beschrinkung,
welche die Staatsaufgaben im Mittelalter im Vergleich zur Antike auf-
wiesen. In Griechenland umschlof der Staat, die polis, das ganze offent-
liche Leben. Im Mittelalter war der Staat nicht mehr Stadtstaat, son-
dern Land, aber in drei Teile zerfallen: die fiirstliche Hof- und Ver-
mogensverwaltung, der Feudalstand auf dem Lande, der die Grundherr-
schaft und die patrimoniale Gerichtsharkeit ausiibte, und die Stidte,
in deren Grenzen und Biinden Gewerbe und Handel, Bildung und Kul-
tur lebten. Daneben stand die Kirche. Der Fiirst mit seinem Geheimen
Rat war die Staatsverwaltung; Rechtsschutz nach auBBen und innen und
die fiirstliche Vermégensverwaltung waren seine Hauptaufgaben; Heer-
bann, Gerichtsbann, Dominen und Forsten und Regalien waren seine
Rechte. Die Betrachtung des Staates als Rechtssubjekt umfaBte also
seine tatsdchlichen Aufgaben im wesentlichen.

Die Aufgaben des Staates wuchsen vom sechzehnten Jahrhundert
ab. Der Absolutismus formte in den durch den Westfiliscien Frieden
souverin gewordenen Territorialstaaten den Staat zu einem Ganzen,
in das er die manchenorts entartete Selbstverwaltung der Stidte und
die mittelalterliche Selbstandigkeit der Landstinde einspannte. Damit
beginnt die einheitliche Erfassung und Entwicklung aller Aufgaben und
Kriafte des ganzen Staates. Diese staatliche Einheit nimmt Wirtschaft
und Kultur als seine, das ganze Gebiet des Staates und das Volk in Stadt
und Land umfassende Aufgaben auf: Post, Kunststralen und Briicken,
Landesmelioration und Kanile, Feuerloschordnung und Baupolizei,
Medizinal- und Sanitdtsordnung, Berg- und Hiittenwesen, Salinen und
Manufakturen, Banken und Handel, Schulreglement, Dampfschiff-
fahrt, Eisenbahnen. Dazu kommen aus dem Wandel von der Agrar- und
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Manufakturzeit zum Zeitalter der Technik und des Verkehrs und aus
der Umschichtung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert folgend die sozi-
alen Aufgaben, beginnend mit geregelter Armenordnung und mit Ein-
schrinkung der Kinderarbeit und endend in der Reihe Arbeitsschutz,
Arbeitsversicherung, Arbeitsvertrag, Arbeitsplatz und der umfassenden
sozialen Wohnungs- und Lebenshaltungsfiirsorge und in der totalen
Kriegswirtschafts- und Erndhrungslenkung, auf die Liberalisierung,
Kontingentierung und Reliberalisierung folgten. Der Staat beaufsichtigt
als Hoheitstriger zur Wahrung der Interessen der Allgemeinheit das
Wirken des Einzelnen und der Kérperschaften auf allen Gebieten des ge-
sellschaftlichen, kulturellen und technisch-wirtschaftlichen Lebens. Auf
vielen Gebieten wird der Staat als Fiskus selbst tdtig, als Eigentiimer
und Unternehmer, als Objektverwaltung. Bei der Durchfithrung der
Objektverwaltung miissen alle Funktionen, die in dem betreffenden
Verwaltungszweige zur Titigkeit kommen, gekonnt und betdtigt wer-
den; aber auch bei Ausiibung der staatshoheitlichen Aufsicht iiber die
Selbstverwaltung miissen sie beurteilt werden konnen.

Dieser Erweiterung der Staatsaufgaben — sei es als Aufsicht, sei es
als Objektverwaltung — kann die Betrachtung des Staates als Rechts:
subjekt und eine Verwaltungswissenschaft, die allein oder hauptsichlich
die Rechtssitze erfallt, nach denen die Rechte des Einzelnen oder der
Kérperschaften gegeniiber dem Staate beschrinkt oder begriindet wer-
den, nicht voll gerecht werden, denn der Staat ist Organismus und
Mechanismus geworden und mufl als Lebens- und Arbeitsform erfafit
werden. Die Rechtsordnung verliert nicht an Bedeutung, aber sie erfafit
nur eine Funktion der Verwaltung und ist nur eins der Mittel zur Er-
reichung der Staatszwecke. Die juristische Staatsbetrachtung ist eine
partielle. Sie reicht zur Analyse der Aufgaben und zur Erkenntnis des
Aufbaues des Staates und seiner Verwaltung nicht aus. Die Einzelbe-
griffe hat sie weitgehend geklirt und definiert.

3. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts beginnt der Wiener Pro-
fessor der politischen Okonomie Lorenz von Stein eine systematische,
von dem Gesamtinhalt des Staates und seiner Zwecke ausgehende Ver-
waltungslehre. Stein sagt, dal Aristoteles in dem letzten Buch seiner
Politik einen Nachfolger nicht gefunden habe:,,Was die Arbeit des Staa-
tes ist, dafiir finden wir noch keine Analyse und keine Philosophie®. Er
will eine Verwaltungslehre schaffen, welche die gesellschaftlichen, ethi-
schen und wirtschaftlichen Grundgedanken und den gesamten Zusam-
menhang der Verwaltung klirt, und er will in einem System das Ge-
samtbewuBtsein aller Zustinde und aller Aufgaben als Gewissen der
Verwaltung ausdriicken. Dazu miisse die Staatswissenschaft den leben-
digen arbeitenden Staat in der Gesamtheit der ihn schaffenden Krifte
durchdringen. Sie diirfe sich nicht auf Definitionen beschrinken, son-
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dern miisse auf die Entwicklung eingehen und die Zustinde, Tatsachen
und Daten erkennen.

Stein will den auf allen Gebieten des Lebens der Gesellschaft arbei-
tenden Staat erfassen, wie er sich aus seinen beiden groBlen Faktoren
Land und Volk zu der Vielheit seiner Einrichtungen und Unternehmen
ausgebildet hat. Die Idee dieses arbeitenden Staates ist — sagt Stein —
die Idee der Verwaltung. Sie manifestiere sich in fiinf Grundaufgaben:
der Erhaltung der Staates als freier Personlichkeit gegeniiber den an-
deren Staaten auf der Grundlage des Volkerrechts, der Organisation
der Kraft des Staates im Heereswesen, der Staatswirtschaft als Grund-
lage der Erfiillung der Idee des Staates, der Verwirklichung des Rechtes
zur Erhaltung der individuellen Freiheit und schliellich in der Gestal-
tung der Bedingungen und Ordnungen durch die Gemeinschaft fiir die
Aufgaben, die auBerhalb der Kraft des Individuums liegen und die der
Einzelne nicht mehr selber zu gestalten vermag. Ahnlich sieht spiter
Rudolf Kjellen in seinem System der Politik den Staat in Volk und
Gebiet als Lebensform und in Wirtschaft, Gesellschaft und Staatsgewalt
als Kulturform.

Stein behandelt in einem allgemeinen Teil als die in allen Verwal-
tungsgebieten vermoge der Gemeinsamkeit ihrer letzten Zwecke liegen-
den gemeinsamen Aufgaben: Polizei, Staatsaufsicht, Statistik. Fiir die
einzelnen Aufgabengebiete stellt Stein den Grundsatz auf, da} sie in
Entwicklung und Gestalt wirtschaftlich, gesellschaftlich und rechtlich
voneinander verschieden seien derart, dal jedes Gebiet ein selbstan-
diger Tatsachen- und Lebensbereich sei, und sich als selbstindiger Fak-
tor im Staatswesen zur Geltung bringe. Daraus folgert Stein, da} jedem
Aufgabengebiet sein Verwaltungsrecht, sein Organismus und sein Mini-
sterium eigen sei. Aufgabe der Staatswissenschaft sei es, den Inhalt und
das Prinzip dieser Verschiedenheiten zu zeigen. Diesen Verschieden-
heiten — positiv ausgedriickt: dieser Wesenseigenheit und Wesensein-
heit — der einzelnen Aufgabengebiete entsprechend sei die Verwaltung
zu gliedern und zu organisieren. Leitendes Prinzip dafiir sei die Kon-
gruenz der Aufgabengebiete — Objekteinheiten — und der Kompetenz-
kreise der Verwaltung — Subjektbereiche —; dieser Kongruenzsatz gilt
sowohl fiir die Gliederung der obersten Staatshehérden als auch fiir die
weitere Gliederung der unteren Behorden. Stein sicht auf der Ebene
der obersten Staatsbehdrden die kongruente Verwaltungsorganisation
zu seinen oben wiedergegebenen fiinf Grundaufgaben des Staates in den
funf klassischen Ministerien des 18. Jahrhunderts: Auswirtiges, Heeres-
wesen, Finanzen, Justiz und dem damals alles andere umfassenden
Inneren. Stein betrachtet — wie in Tafel 2 in kiirzester Ubersicht zu-
sammengefafit ist — das Innere weiter in vier Abschnitten: Person-
liches, geistiges, wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben.
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Tafel 2

System der Verwaltungswissenschaft nach Lorenz v. Stein

Auswirtiges Heereswesen Finanzen Rechtswesen [nneres
—r—
r
I. persinliches II. wirtschaftliches III. gesellschaftliches
Leben
A. Recht der Person A. Allgemeiner Teil 1. Allgemeine Sozialver-
1. Bevélkerungswesen 1. Gesellschaftswesen w?-ltung
2. Gesundheitswesen 2. Elemente 2. Hilfswesen
3. Pflegschaftswesen Feuer, Wasser, Ver- a) Arme.nwesen
B. Geistesleb sicherungswesen b) Arbeiterwesen
- Lreistesieben 3. Verkehrswesen: 3. Soziales Kapital
1. Volkssc}.lule Wege, Post, Eisenbah- Bildungswesen
2. Berufsbl.lclung,f nen, MaB- und Gewicht, a) Grundbesitz
3. Allgemeine Bildung, Geld und Kredit, b) Hilfskassen,

Sittenpolizei, Presse c¢) Sozialversicherung

Enteignung

B. Besonderer Teil

1. Urproduktion:
Bergwesen, Forstwesen

. Landwirtschaft

. Gewerbe

4. Internationale Volks-
wirtschaft

w N

Diese Stoffdisposition ist aber keine organische Ordnung des Innern.
Auch Stein verkennt nicht, dal er auf diese Weise sein Ziel — die
Ordnung und Gliederung der Verwaltung in organisch geschlossenen
Aufgabengebieten und in einem kongruenten Aufbau der Verwaltung —
nicht erreicht, und sagt, da sich alle Staaten noch in der Suche be-
finden, wie die innere Staatsverwaltung zu gliedern ist. Dazu ist an-
zumerken, dafl in der preuBischen Verwaltung zur Zeit von Lorenz
v. Stein aus dem Gesamtgebiet der inneren Staatsverwaltung schon
Kultus (1817), Handel und Gewerbe, offentliche Arbeiten und Land-
wirtschaft (1848) als selbstindige Ressorts ausgeschieden und damit aus
den fiinf klassischen Ministerien des 18. Jahrhunderts bereits neun Auf-
gaben- und Verwaltungsbereiche geworden waren.

Gegeniiber seiner Erkenntnis der Wesenseigenheit und Wesensein-
heit organisch geschlossener Aufgabengebiete und seiner Forderung von
Verwaltungsbereichen, die den einzelnen Aufgabengebieten kongruent
sind, betont Stein, daBl die Auflésung in einzelne Verwaltungsbereiche
nicht vergessen machen diirfe, daB der Staat die Einheit sein mul}, die
alle Zwecke und Titigkeiten zusammenfaBBt, um die héchste Harmonie
aller menschlichen Interessen zu verwirklichen. Nétig sei deshalb eine
Organisation, in der die gemeinsamen Fragen aller Verwaltungsbereiche
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und die Gegensitze der einzelnen Behorden durch gemeinsame Arbeit
aller Minister gel6st werden kénnen; diese Organisation sieht Stein im
Gesamtministerium.

Steins staatswissenschaftliche Methode, durch die er fiir jede Ver-
waltungseinheit wie Schulwesen, Gewerbewesen, Gesundheitswesen,
Armenwesen, Eisenbahnwesen usw. alle gemidBl dem von ihr zu verfol-
genden Zweck in ihr zur Titigkeit kommenden Funktionen, darunter
auch die juristische, zusammenfafit, hat fiir die Erkenntnis des Verwal-
tungsrechtes von Otto Mayer, der sich als Vertreter der juristischen
Methode bezeichnet, betonte Kritik gefunden, weil juristisch Zusam-
mengehoriges, als Erzeugnis unserer gemeinsamen Kultur Entstandenes,
auseinandergerissen wiirde. Diese Kritik fillt, wenn bedacht wird, daB}
Stein und Otto Mayer verschiedene Erkenntnisziele haben: Fiir Otto
Mayer ist der Staat Betrachtungsobjekt unter dem Gesichtspunkte und
mit dem Ziele der Erkenntnis der Einheit einer Funktion — des Ver-
waltungsrechtes — aus allen Verwaltungsbereichen. Stein dagegen be-
trachtet den Staat unter dem Gesichtspunkt und mit dem Ziele der Er-
kenntnis der Einheit jedes einzelnen Verwaltungsbereiches aus allen
jedem Verwaltungsbereiche nétigen Funktionen — darunter auch der
juristischen Funktion — und unter dem weiteren Gesichtspunkt der Er-
kenntnis der Einheit der Gesamtverwaltung aus allen einzelnen Ver-
waltungsbereichen.

Steins unvergingliches Verdienst ist, daf} er

1. dieMethodeder Analyse deslebenden Staates von Aristoteles
wieder aufgenommen hat mit der Betrachtung des in allen Gebieten
des Lebens der neuen Zeit arheitenden Staates und

2. daB er das Ziel gewiesen hat, die Organisation der Verwaltung als
Synthese aus der Analyse der Staatsaufgaben zu entwickeln und

in einem System zu gliedern. Den Weg der Systembildung — die
Verbindung von Objekt und Subjekt — findet Stein noch nicht.

Drei Organisationsprinzipien lassen sich aus Steins Ar-
beiten ableiten:

a) Wesenseigenheit und Wesenseinheit jedes Aufgabengebietes (Ob-
jektteilung),

b) Teilung der Verwaltung (Subjekt) in geschlossene Kompetenz-
bereiche, die den Aufgabeneinheiten kongruent sind,

¢) Einheit der Verwaltung aller Kompetenzbereiche.
Seit Stein hat die Verwaltungslehre in Deutschland keine er-

schopfende systematische Behandlung erfahren. Die Betrachtung des
Verwaltungsrechts ist wieder in den Vordergrund getreten.
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IL. Scientific management fiir Werktitigkeit und fiir industrielle
Verwaltung aus Arbeitsstudien

4. In allem Handeln vereinigen sich drei Faktoren: Subjekt,
Objekt und die Subjekt und Objekt verbindende Tatigkeit.
Taylor und Fayol haben fiir Werktitigkeit und fiir industrielle Verwal-
tung die Eigenschaften und die Krifte des Objekts, die Einzelfunktionen
der Titigkeit sowie die funktionelle Beanspruchung und die dafiir er-
forderlichen Funktionsbefihigungen des Subjekts untersucht. Sie
haben danach Objekt, Titigkeit und Subjekt in Beziehung gesetzt und
daraus die Prinzipien der Organisation, d. h. der Einrichtung des Auf-
baues und der Titigkeit der Unternehmen entwickelt. Diese Prinzipien
sind in der Wirtschaft und auch — z. B. in USA und in Frankreich — in
der offentlichen Verwaltung praktisch genutzt. Fiir die 6ffentliche Ver-
waltung ergeben die Arbeiten von Taylor und Fayol aufschluBreiche
Parallelen.

Taylor’ beginnt seine Arbeiten mit dem Zweifel an der Richtigkeit
der Faustregeln und der ZweckmifBigkeit der Gerite, mit denen, ver-
erbt durch Generationen, die ausfithrende Titigkeit vom Arbeiter
geleistet wurde, ohne Mitwirkung der Leitung. Taylor betrachtet das
Werkstiick, den Arbeiter und sein Gerit. Er miBt fiir jede Arbeitsphase
die personlichen und sichlichen Verbrauchswerte — Zeit und Bewe-
gung, Kraft und Ermiidung — und die Leistung. Er errechnet fiir die
beobachteten GroBBen der Verbrauchswerte und der Leistung die Ver-
haltniszahlen und stimmt die Arbeitsvorginge durch Variation so ab,
daBl die beste Leistung mit dem geringsten Aufwand an Verbrauchs-
werten erreicht wird. Aus jahrelangen Messungen und Studien iiber die
ermiidende Wirkung schwerer korperlicher Arbeiten wurden zuerst
Zahlengesetze abgeleitet fiir die Abhangigkeiten von Hub-, Trag- und
Wurflasten, von Arbeitsgeschwindigkeiten und von Ruhezeiten, die
innegehalten werden miissen, damit ohne Ubermiidung mit gleich-
miBiger Leistung gearbeitet wird. Aus diesen Ermittlungen wurden im
Arbeitsbiiro der Leitung Arbeitsanweisungen fiir die Arbeiter auf-
gebaut und diese durch Spezialmeister an richtige Griffe, an ruhige und
gleichmiBlige Tempi und an regelmaBigen Wechsel von Arbeit und
Ruhepausen gewdhnt. Bei einer Verladung von 80000 t Roheisen in
Barren von je 40 kg hob sich die Tagesleistung eines Mannes bei 57 v. H.
Ruhepausen und 43 v. H. Tragezeit auf 47 t von 12.5 t, welche die
Arbeiter geleistet hatten, solange sic nach eigenem Tempo in anfing-
licher iibermiidender Schnellarbeit und spiterer abfallender Minder-
leistung arbeiteten. Nach den Zeitstudien bei rein kérperlicher Arbeit

! Taylor: Die Grundsitze wissenschaftlicher Betriebsfithrung., Verlag R. Olden-
bourg. Miinchen und Berlin 1917.
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ging Taylor als zweites an die Untersuchung von Arbeitsgeriten und
Maschinen. Er begann beim einfachsten Gerit, der Schaufel. Bei Ver-
lade- und Aufriumungsarbeiten auf einem drei gkm groBen Lagerplatz
wurde aus der bis dahin gebrauchten Einheitsschaufel eine kleinere
Schaufel fiir Erz (spez. Gewicht 5) und eine groflere fir Kohle (spez.
Gewicht 1,2) so entwickelt, daBB jeder Schaufeltyp gerade die Erz- oder
Kohlemenge faite, die als giinstigste Schaufellast fiir beste Wurf-
leistung gefunden war (9,5 kg). Mit dem so umgestalteten Arbeitsgerit
und mit einer im Arbeitshiiro der Leitung ausgearbeiteten Anweisung
wurde die Schaufelarbeit von 16 t auf 59 t Tagesleistung eines Mannes,
ohne ihn zu iiberanstrengen, gesteigert. Epochemachend sind Taylors
Versuche an der Drehbank iiber die zweckmiBigste Formgebung und
Stellung der Schneidstihle und Drehgeschwindigkeit geworden. Als
drittes folgte die Arbeitsplatzverteilung und Maschinenanordnung. An
die Stelle der bis dahin iiblichen grolen Arbeitsgruppen traten kleinere
Rotten, die vom Arbeitsbiiro der Leitung tiglich eine bestimmte Arbeit
erhielten und abschnittsweise umgruppiert wurden. Dadurch wurden
Leerliufe und Arbeitsstauungen beseitigt, so daB sich fiir die gleiche
Leistung eine Verringerung der Platzbelegschaft von 400 bis 600 Mann
auf 140 ergab. Die Platzdisposition war der Anfang der Reorganisation
ganzer Unternehmen durch zweckmiBigste Einrichtung und Zeitfolge
aller Arbeitsvorgange. Die ganze Fertigung wurde in zwei Stufen ge-
gliedert: Vorbereitung und Ausfiihrung. In der Vorbereitung wird
alles, was in der Ausfilhrung von der Auftragserteilung bis zur Ab-
lieferung zu geschehen hat, planmiBig so geordnet, dafl die Ausfiithrung
einen Mindestaufwand von Personal und Zeit, Material und Geld be-
ansprucht. Zu dem Zwecke werden Fertigungspldne aufgestellt, die das
Erzeugnis in Fertigungsgruppen und Einzelteile zerlegen und Arbeits-
pline, welche die Arbeitsverrichtungen gliedern in Arbeitsginge, Ar-
beitsstufen, Griffe und Griffelemente. (Ein besonders eindrucksvolles
Beispiel ist die Fertigung eines Kaffeegeschirres in seiner bis in kleinste
gehenden Gliederung, bearbeitet nicht in der Theorie, sondern vom
maschinentechnischen Ausschul der Deutschen keramischen Gesell-
schaft, 2. Refabuch, Berlin 1937.) Alle Maschinen und Arbeitsplédtze
werden entsprechend der zweckmiBigsten Folge der einzelnen Arbeits-
stufen und Verrichtungen — je nach der Fabrikationsart — im Werk-
statt- oder FlieBbandverfahren — angeordnet und auf einen bestimmten
Arbeitstakt abgestimmt. So kam Taylor von Zeitstudien an Hand-
griffen und Gehschritten zur Umkonstruktion von Geridten und Ma-
schinen und zur Reorganisation der Arbeit und der Einrichtung ganzer
Unternehmen; ausgehend von den Eigenschaften und der Wirkungs-
weise des Arbeitsobjektes wurde die Tiatigkeit abgeleitet und in der
zahlenmifBigen Erfassung des Verhiltnisses von Leistung zum Aufwand
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an Personal, Unkosten und Zeit der MaBstab fiir die Rationalisierung
erkannt und der Ausgangspunkt der Organisation geschaffen.

5. Fayol® betrachtet Titigkeit und Subjekt. Er zerlegt die Tatigkeit
in Einzelfunktionen, z. B. die Titigkeit in einem industriellen Unter-
nehmen in sechs Einzelfunktionsgruppen:

1. Technische Vorginge (Erzeugung, Herstellung, Umformung).
2. Kommerzielle Vorginge (Einkauf, Verkauf, Tausch).

3. Finanzwirtschaftliche Vorginge (Beschaffung und Verwendung des
Kapitals).

4. SicherheitsmaBBnahmen (praktischer und rechtlicher Schutz des Ver-
mogens, der Person und des Arbeitslaufs).

5. Vorginge der Rechnungslegung (Inventar, Bilanz, Einkaufspreise,
Statistik usw.).

6. Administrative Vorginge (Organisation, Vorausplanung, Auftrags-
erteilung und Gleichschaltung der Arbeiten, Kontrolle der Ausfiih-
rung); diese Vorginge wiren zur Vermeidung ihrer Verwechselung
mit dem mehrdeutigen Inhalte des deutschen Wortes ,,Verwaltung®
besser als Vorginge der Ausrichtung zu bezeichnen.

Diese Funktionen miissen von dem Arbeitssubjekt ausgeiibt
werden; deshalb — so folgert Fayol — muB} entsprechend diesen Funk-
tionen das Arbeitssubjekt, wenn seine Leistung die beste sein soll, be-
fahigt sein, und ebenso muB diesen Funktionen entsprechend die
Organisation gegliedert sein, wenn der Aufwand an Personal, Unkosten
und Zeit der geringste sein soll.

Alle in dem Unternehmen, in der Ausfithrung wie in der Leitung,
Beschiftigten teilt Fayol von unten bis oben in Personalstufen: Ar-
beiter, Meister, Betriebsleiter, Abteilungsleiter, Direktor. Er untersucht
die Beziehungen zwischen den einzelnen Personalstufen und den sechs
Funktionsgruppen; er kommt zu dem Ergebnis, dal} jeder Angehorige
jeder Personalstufe in einem bestimmten Prozentsatz seiner Gesamt-
tiatigkeit von den einzelnen Funktionsgruppen in Anspruch genommen
wird und dementsprechend fiir jede dieser Funktionen befihigt sein
muB}. In zwei Zusammenstellungen zeigt Fayol in Zahlen die verhiiltnis-
miBige Bedeutung der verschiedenen fiir das Personal industrieller
Unternehmungen eintretenden Beanspruchungen und deshalb not-
wendigen Befihigungen, und zwar in der einen Zusammenstellung die
notwendigen Befdhigungen fiir das die technische Funktion ausfiihrende
Personal von GroBbetrieben und in der zweiten Zusammenstellung die
notwendigen Befihigungen fiir die Leiter von industriellen Unterneh-

2 Fayol: Allgemeine und industrielle Verwaltung. Verlag Oldenbourg. Miinchen
und Berlin 1929.
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Tafel 3:

Fayol: Die verhiltnismiBige Bedeutung der verschiedenen Befihigungen, die fiir das die
technische Funktion ausfithrende Personal einer groBen industriellen Unternehmung
notwendig sind.

Befihigungen

Kategorien . finanz- | Sicher- | Rech-
der adm{m- tech- ko‘mmer- wit: heits- | nungs- Qesamt-
Arbeitskriifte strative | nische | zielle | .y a1 | wesen | wesen |©i8RUNE
0/o 0/o 0/o 0o 0/o 0o 0/0
1 2 3 4 5 6 7 8
GroBbetrieb
Arbeiter . . ., . .. 5 85 — = 5 5 100
Meister . . .. ... 15 60 5 — 10 10 100
" Betriebsleiter . . . . 25 45 5 — 10 15 100
Unterabteilungsleiter 30 30 5 5 10 20 100
Leiter d. techn. Abtl. 35 30 10 5 10 10 100
Direktor . . . .. .. 40 15 15 10 10 10 100
Mehrere Ver-
einigteAnlagen
Generaldirektor . . . 50 10 10 10 10 10 100
Staatsbetrieb
Minister . . . .. .. 50 10 10 10 10 10 100
Staatsoberhaupt . . . 60 8 8 8 8 8 100

mungen verschiedener GriBe. Fayols erste Zusammenstellung ist hier
als Tafel 3 wiedergegeben.

Zu idhnlichen Verhiltniszahlen fithrt das Studium der Be-
anspruchungen und Befihigungen des Personals, das die anderen Funk-
tionen einer groflen industriellen Unternehmung ausiibt; es miissen nur
die Zahlen der Spalte 3 ,,Technische Befihigung“ mit der Spalte, die die
zu betrachtende Funktion enthilt, vertauscht werden.

Aus seinen Zusammenstellungen zieht Fayol folgende Schliisse:

1. In allen Arten von Unternehmungen ist die wesentliche Be-:
anspruchung und die deshalb nétige Befdhigung der unteren Ar-
beitskrifte die Befihigung fiir den Beruf, der fiir die Unternehmung
kennzeichnend ist.

2. Die hauptsichliche Befihigung des Leiters einer kleinen indu-
striellen Unternehmung mufB auch die fiir die Unternehmung kenn-
zeichnende sein.

3. Mit der Grofe der Unternehmung wichst die Bedeutung der
administrativen (ausrichtenden) Befihigung.

4. Die wesentliche Befihigung der Leiter groBer Unternehmungen
muf} die administrative (ausrichtende) Befdhigung sein.
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5. Wenn auch die Hauptkennzeichen einer guten Leitung fast aus-
schlieBlich administrativer (ausrichtender) Natur sind, so ist der
Leiter nicht von der Notwendigkeit befreit, iiber wichtige technische,
kommerzielle, finanzielle und andere Fragen zu entscheiden. Er
kann nicht in allen Dingen fachkundig sein. Aber Urteilsunfihigkeit
ist kaum zuldssig in dem speziellen, fiir die Unternehmung charak-
teristischen Berufsfach, wie dem Technischen in der Industrie, dem
Kommerziellen im Handel, dem Politischen.im Staatsdienst, dem
Militdrischen beim Heer, dem Religiosen bei der Kirche, dem Medi-
zinischen im Krankenhaus, dem Piidagogischen in der Schule. Daraus
schlieit Fayol, da3 die zweite fiir den Leiter einer groBen Unter-
nehmung erforderliche Bedingung die ist, geniigend Sachkenntnis in
der speziellen fiir die Unternehmung charakteristischen Funktion
zu besitzen.

Tafel 4:
Fayol: Organisationsaufbau eines Eisenwerks
Aktionire Hochéfen: Material Aufseher
Abtl.-Leiter Betrieb Obermeister
Stahlwerk: Thomaswerk Ingenieur
Abtl.-Leiter Martinwerk .
Verwaltungsrat Fabrik- Uml‘;il:;:walz-
betrieb: Walzwerke: Grobstrab »
Ober- Abtl.-Leiter Fei mﬁ en ki
{nenieur einstraBen »
ng Blechwalzwerk Meister
Dreherei . . ... ......... i
Laboratoren und Versuchsanstalt Chemiker
Instandhaltung der Anlagen Unterhaltung Biirovorsteher
Neubauten. Verschiedenes der Anlagen und
Abtl.-Leiter 52??:1-‘:[:5;021“ Meister

Direktion: : g

Direktor und Kommerzielle Abteilung Bl Btriaehe

Direktionsstab AbtLLeiter Lager Lagerverwalter

’ Verkauf Biirovorsteher
Technisches »
Rechnungs-Wesen: Kommerzi-
Abtl.-Leiter elles 2
Allgemeines "
KABIG « o 5 oo 0w s oo wms & v v se 8 60 6 o s Kassierer
Streitsachen Abtl.-Leiter
Verschiedenes { Gesu;.dhe:ta- Arzte
lenst
Werkpolizei Wichter

Fayol organisiert alle Unternehmen horizontal durch Arbeitsteilung
nach Funktionsgruppen und vertikal durch Aufbau nach Personalstufen.
Er empfiehlt die Darstellung der Organisation in synoptischen Tafeln,
da sie ,die Bildung und Uberwachung der Betriebsgemeinschaft in
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hohem Mafle erleichtern; sie ermdglichen besser als eine lange Be-
schreibung, mit einem Blick das Ganze des Organismus, die Abteilun-
gen mit thren Kriften und die Rangstufenordnung zu erfassen; sie
lenken die Aufmerksamkeit auf die schwachen Punkte, wie Uber-
einandergreifen oder Beeintrichtigung von Abteilungen, Zweiheit der
Anordnung, Funktion ohne Leiter, Mangel an einheitlicher Leitung
usw.; diese Form der Darstellung paBlt fiir alle Arten von Unter-
nehmungen, fiir die grolen wie fiir die kleinen“. In Tafel 4 ist der Or-
ganisationsaufbau eines Eisenwerkes wiedergegeben.

6. Taylor und Fayol haben — wie Fayol es ausspricht — die Me-
thode des Cartesius, die Methode der empirischen Forschung statt des
Ausgehens von Begriffen und Dogmen (Faustregeln) in die Unter-
suchung der Fertigung und der industriellen Verwaltung eingefiihrt.
Taylor will eine Kombination von zwei Momenten erzielen, die frither
nicht bestanden, ndmlich 1. das Handeln des Arbeiters durch Zerlegung
aller Arbeitsvorginge in die kleinsten und einfachsten Elemente analy-
sieren und gruppieren und danach die altererbten Faustregeln der
Arbeit so in Gesetze und Regeln verwandeln, daB eine in wissenschaft-
licher Betriebsfiihrung rationalisierte Titigkeit — grofite Leistung bei
geringstem Aufwand an Personal, Unkosten und Zeit — daraus wird,
und 2. will Taylor eine neue Verteilung der Pflichten zwischen Arbeiter
und Leitung derart vornehmen, dafl die Arbeitsausfithrung von der
Leitung nach den aus der Arbeitsanalyse abgeleiteten Prinzipien
organisiert wird; die Leitung nimmt alle Arbeit, fiir die sie sich besser
eignet als der Arbeiter, auf ihre Schulter, wihrend bisher fast die
ganze Arbeit und der gréfite Teil der Verantwortung auf die Arbeiter
gewilzt wurde. Fayol faflt sich dahin zusammen, daf} seine Methode der
Verbesserung des Betriebes darin bestehe, die Tatsachen zu beobachten,
zu sammeln, zu klassifizieren und zu deuten und aus dieser Gesamtheit
von Vorarbeiten Regeln fiir die Organisation und fiir die Bestellung des
Personals abzuleiten und durch die Einwirkung des Leiters in die Ge-
schaftspraxis einzufiihren.

Fiir die methodische Untersuchung von Unternehmen
ergeben sich aus Taylor und Fayol finf Leitsitze:

1. Die Untersuchung muB} auBBer dem Objekt und dem Subjekt
auch die Tatigkeit erfassen.

2. Die Untersuchung muf} als erstes das Objekt in seinen Eigenschaften
und Kriften analysieren und erkennen.

3. Aus den erkannten Eigenschaften und Kréaften des Objekts miissen
die zu seiner Aktivierung erforderlichen Funktionen abgeleitet
werden und fiir die rationellste Tatigkeit zur optimalen Zweck-
erfiillung abgestimmt werden.
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4. Das Subjekt mufl so befihigt sein, daB es die aus dem Objekt ab-
geleiteten Einzelfunktionen der Titigkeit bestens erfiillt.

S. Aus den Sétzen 3 und 4 folgte der SchluB: das Subjekt muB} in
seinem Aufbau und seinen Befihigungen aus den Eigenschaften und
Kriften des Objekts bestimmt werden.

Das Ziel industrieller Titigkeit ist die Erh6hung der Produktion
durch groBite Leistung mit geringsten Verbrauchswerten. Das Ziel der
Verwaltung mulf} sinngemiB sein die beste Leistung und Verminderung
ihrer Kosten durch Rationalisierung ihres Aufbaues und ihrer Ge-
schiiftsfiihrung und durch Leistungsverbesserung ihrer Funktionire.
Fiir die Organisation der dffentlichen Verwaltung folgt aus Taylor und
Fayol die Parallele: Nicht das Verwaltungssubjekt (Reich, Liander,
Kreise, Gemeinden), nicht Begriffe oder Worte, wie Souverinitit und
Linderhoheit, Foderalismus und Selbstverwaltung, Einheit und Ein.
raumigkeit der Verwaltung, Politik und Funktionalismus, Verwaltung
und Technik kénnen Ausgangspunkte sein fiir Aufgabenverteilung und
Organisation der Verwaltung, sondern die Aufgabenverteilung und die
Organisation der einzelnen Verwaltungszweige miissen entwickelt
werden aus der konkreten Wirklichkeit, aus den Funktionen, die nétig
sind zur Aktivierung der Eigenschaften und Krifte des Objekts, der
»Staatsaufgaben, die jeder Staat, der eine selbstindige Gemeinschaft
sein will, sich stellen muB“.

Die Methode, das zu erkennen und aufzubauen, hat Aristoteles
als Analyse des lebenden Staates im Objekt und Subjekt be-
griindet. Lorenz von Stein hat die Methodik fortgefiihrt dadurch, daf}
er das Ziel setzte, die Synthese des arbeitenden Staates durch die Ver-
bindung von Objekt und Subjekt zu finden. Taylor und Fayol haben
durch Einfithrung der Tdtigkeit als Verbindung von Objekt und
Subjekt den Kreis der Betrachtung geschlossen.

Aus dem Werk dieser Vier ergeben sich fiinf Organisations-
prinzipien als Leitsitze einer Funktionstheorie der Verwaltung.

a) Verwaltungsobjekt: Arbeitsteilung in Funktions-

einheiten,

b) Verwaltungssubjekt: Organisation in Kongruenz mit

den Funktionseinheiten,

¢) Verwaltungswirken: Funktionsbetitigung in einheit-

licher Ausrichtung der Verwaltung,

d) Verwaltungskosten: Rationalisierter Stellenplan und

Sachaufwand,

e) Verwaltungsgiite: Funktionsqualifizierte Stellen-

besetzung.

Das System bleibt zu schaffen.
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ITI. Systematik
7. ,Das Individuum, ja selbst Gesetzgebung und Vollziehung, kénnen

durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewalten sich dringen

lassen, ein einzelnes fiir die entscheidende Hauptsache zu erkliren.

Ein System ist es, das zuletzt niemandem gestattet, in dem Urteil

iiber eine Sache das Urteil iiber das Ganze zu vergessen.” (Lorenz

von Stein).

Ein System soll nach methodischen Grundsitzen die Bestandteile,
Eigenschaften und Tatsachen, aus denen eine natiirliche Einheit zu-
sammengesetzt ist, finden, gliedern und ordnen; diese Ordnung muf
durch empirische und theoretische Betrachtungen aus den immanenten
Bedingungen der Einheit herausgeholt, nicht aus Begriffen oder
Dogmen in sie hineingebracht werden; jeder Bestandteil der Einheit
erhilt im System durch Kritik seine Bedeutung und durch Definition
seinen Begriff. Das System soll es erméglichen, die Einheit fiir wissen-
schaftliche und praktische Zwecke unter bestimmten Gesichtspunkten
zu erfassen. Die Bildung eines Systems hat also zwei Abschnitte:
Analyse und Synthese. Die Analyse mu3 das Materialobjekt — das ist
hier der arbeitende im Subjekt, Objekt und in der Titigkeit in Erschei-
nung tretende Staat — restlos zerlegen und muf} die Elemente rein und
geschlossen herausdestillieren. Die Synthese soll die einzelnen Bestand-
teile auf dem umgekehrten Wege der Analyse, in der Betrachtung des
analysierten Materialobjektes als Formalobjekt unter einem bestimm-
ten Gesichtspunkte zusammenfiihren, um die dem gesetzten Zweck ent-
sprechende Einheit — hier die Verwaltung zur Erfiilllung der Staats-
zwecke — zu schaffen. Analyse und Synthese bilden als zusammen-
hingende Reihe das System, ,,denn der Uberlegende analysiert und lost
seinen Plan wie eine geometrische Aufgabe, und, was in der Analyse
das Letzte ist, das ist bei der Verwirklichung der Gedanken das Erste®
(Aristoteles).

8a. Der Staat ist die Volksgemeinschaft auf eigenem Gebiet mit
eigener Hoheit. Seine Zwecke sind Sicherheit nach auBBen und im Innern,
materielle Wohlfahrt und kulturelle Férderung der Volksgemeinschaft.
Der erste dieser beiden Sitze legt als Grundanalyse die drei Elemente
der Einheit Staat offen: Volk, Gebiet, Staatsgewalt. Volk und Gebiet
sind substanzielle und dynamische Elemete, die Staatsgewalt ist
dynamisches Element. Volk und Gebiet sind Objekt, Volk und Staats-
gewalt sind Subjekt. Formung der Substanz und Aktivierung der
Dynamik des Objekts zur Erfiillung der Zwecke ist die Aufgabe des
Subjekts, die durch seine Titigkeit zu erfiillen ist.

(1) Aus dem Inhalt des Elements Volk ergeben sich vier Grund-
aufgaben: Ordnung der Gemeinschaft und Sorge fiir ihre Lebensgiiter,
nimlich — nach Aristoteles — die duBeren, die geistigen und die leib-

Schmollers Jahrbuch LXXI, 4 6
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lichen Giiter. Mit Bezug auf das Gebiet bestehen fiir seine Formung und
Entwicklung die vier Grundaufgaben: Nutzung des Grund und Bodens,
Nutzung der Rohstoffe und Naturkréfte, Schaffung von Wohn- und
Arbeitsstitten und Schaffung von Verkehrsmitteln. Jede dieser acht
Aufgabengruppen teilt sich weiter in Untergruppen, Einzelgruppen
usw., z. B. die Ordnung der Gemeinschaft in Verfassungswesen, Per-
sonenstands- und Aufenthaltswesen, Ordnungs-, Sicherheits- und
Kriminalpolizei usw. oder die Gruppe Wohn- und Arbeitsstitten in
Hochbau, Siedlung, Stidtebau, Vermessungswesen, Landesplanung,
Baupolizei, Versorgung. Es ist nicht moglich, in einem System die ein-
zelnen Gebiete mit mathematischer Sicherheit gegeneinander abzugren-
zen, sondern es werden sich Uberschneidungen und offene Fragen
ergeben, z. B. die Zugehorigkeit des Gesundheitswesens zur Polizei oder
zur Sozialfiirsorge oder zur Gruppe der geistigen Giiter, oder die Zu-
gehorigkeit des Geld- und Kreditwesens zur Gruppe Wirtschaft oder
zur Gruppe Finanzen oder die Zugehorigkeit des Beamtenwesens zur
Gruppe Ordnung der Gemeinschaft oder zur Gruppe Finanzen oder die
Zugehorigkeit der Statistik zur Gruppe Ordnung der Gemeinschaft oder
zur Gruppe Wirtschaft oder die Zugehorigkeit der Ortsstraflen und des
Nahverkehrs zur Gruppe Wohn- und Arbeitsstitten oder zur Gruppe
Verkehrsmittel oder die Zugehorigkeit der Wasserwirtschaft zur Land-
wirtschaft oder zum Bauwesen. Einzelheiten der Analyse werden hier
nicht weiter betrachtet werden, da hier nur die Grundgedanken der
Systematik und der Rahmen fiir ihre zusammenhingende Fassung im
System entwickelt werden sollen.

Das Ergebnis der Analyse des Objekts aus seinem Inhalt sind also
acht wesenseigene Aufgabengebiete der Verwaltung, richtiger neun, da
Post mit Nachrichtenwesen ein eigenes Sondergebiet des Verkehrs-
wesens ist, das anders geartet ist als die vier Verkelirsanstalten Wasser-
straBen, LandstraBen, Schienenbahnen und Luftfahrt. Dazu kommen
die drei Sondergebiete Auswirtiges, Wehrwesen und Justiz, so daf} die
Analyse mit zwolf Aufgabengebieten endet.

(2) Diese zwolf Aufgabengebiete sind wesenseigen nicht nur ihrem
Inhalt nach, sondern auch hinsichtlich ihrer Form, der raumlichen Ab-
grenzung der Verwaltungsbezirke. Fiir die aus dem Volksorganismus
entwickelten Aufgabengebiete wird die Abgrenzung der Verwaltungs-
gebiete bedingt durch die Verteilung der Bevolkerung, demopolitisch,
regional. Fiir die aus dem Gebietsmechanismus entspringenden Auf-
gaben wird die Abgrenzung der Verwaltungsriume geophysikalisch real
bedingt durch die Fundorte der Substanz und die Standorte der Pro-
duktion (z. B. Kohlenbezirke, Erzbezirke) oder andere Lagebedingun-
gen (z. B. Wasserstrallen- und Wasserwirtschaftsverwaltung durch den
gemeinsamen Wassereinzugsbereich).
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8b. Die Titigkeit ist zu betrachten nach Art der Funktionen, nach
ihrer Wirkungsweise und nach ihrer Zwecksetzung.
(1) Die Funktionen scheiden sich nach der Art in drei Gruppen:
tragende Funktionen, Hilfsfunktionen und Einheitsfunktionen.
1. Die jedem Aufgabengebiete charakteristische und spezifische
Funktion ist die tragende Funktion des Aufgabengebietes. Das ist
fiir die Ordnung der Gemeinschaft: das Recht,
fiir die duBBeren Giiter: das Recht,
fiir die geistigen Giiter: die Geisteswissenschaften, die Kiinste, die
Religion,
fiir die leiblichen Giiter: die Medizin, die Sozialfiirsorge, die Ordnung
der Arbeit,
fiir die Nutzung des Grund und Bodens: die Landbau- und Veterinir-
wissenschaften,
die verschiedenen Zweige der Tech-
nik, wie Berg- und Hiittenwesen,
. . angewandte Chemie und Physik,
gewinnung und Verarbei- Maschinenbau und Elektrotechnik,

fiir die Rohstoff- und Energie-

THRE, t Fahrzeugbau, Hochbau und Versor-

g
fir Wohn- und Arbeitsstitten, gung, WasserstraBen und Wasser-
fiir Vorkohraanstalten wirtschaft, Land- und OrtsstraBBen,

Schienenbahnen, Luftfahrt, Post
und Nachrichtenwesen.

2. AuBler der tragenden Funktion erfordert die Aktivierung jedes
Aufgabengebietes als Hilfs- und Nebenfunktion solche Funktionen, die
in anderen Aufgabengebieten als tragende Funktionen erscheinen, mit
anderen Worten: die Verwaltung jedes Aufgabengebietes hat alle Auf-
gabengebiete auf ihre Bedeutung fiir ihr eigenes Gebiet zu priifen und
zu seiner eigenen besten Gestaltung heranzuziehen; aber die Verwal-
tung jedes Aufgabengebietes hat auch dafiir Sorge zu tragen, dafl durch
die Intensitit der eigenen Titigkeit nicht irgendein anderes kulturelles,
soziales oder technisch-wirtschaftliches Aufgabengebiet geschadigt wird.

3. Endlich mu8} in jedem Aufgabengebiet die Einheitsfunktion, die
ausrichtende, dafiir sorgen, daB} alle Funktionen so ausgeiibt werden,
daB das einzelne Aufgabengebiet sein eigenes Ziel vollkommen erreicht,
daB es aber auch dem Ganzen der Volksgemeinschaft bestens und ein-
heitlich dient.

(2) Fiir die Ausiibung der Funktionen, fiir ihre Wirkungsweise er-
gibt sich entsprechend den beiden Elementen des Objekts: Volk und
Gebiet ein Unterschied: 1. gegeniiber dem Volk kann das gesetzte Recht
— mag es als tragende Funktion bei der Ordnung der Gemeinschaft
und der duBeren Giiter oder als Hilfsfunktion bei der Forderung der
geistigen und der leiblichen Giiter erscheinen — durchgesetzt werden,

6*
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da die Organe des Staates iiber das Volk Willensmacht gewinnen
konnen. 2. Uber die Substanz und die Krifte des Gebietes dagegen ist
— abgesehen vom Eigentumsrecht — weder dem Staate noch dem ein-
zelnen die Moglichkeit der Beherrschung gegeben; sie werden be-
herrscht durch die Naturgesetze, die dem Herrscherwillen des Men-
schen als feste Schranke gegeniiberstehen. Doch kann der Mensch
innerhalb dieser Schranken die Kriifte und die Substanz des Gebietes
sich nutzbar machen, wenn er ihre Gesetze erkennt und anerkennt und
aus dieser Kenntnis sie als Mittel zur Nutzung des Gebietes nach seinen
Zwecken gestaltet. Das konnen die Naturwissenschaften als Erkenntnis
und die Technik als Anwendung; sie sind fiir die Aktivierung des Ge-
biets das fundierende Prinzip. Fiir die Ordnung der Gemeinschaft und
ihre duleren Giiter ist das gesetzte Recht das fundierende Prinzip.

(3) Nach ihrem Zwecke betrachtet ist die Tatigkeit 1. Objektverwal-
tung (eigene oder Auftragsverwaltung), wenn sie auf die volle Erfiillung
der Zwecke des Aufgabengebietes gerichtet ist. 2. Ist die Titigkeit nur
darauf gerichtet, dariiber zu wachen, daB die Objektverwaltung die zur
Wahrung der Interessen der Allgemeinheit erlassenen Gesetze und
Verordnungen beachtet, so ist sie Aufsichtsverwaltung als Hoheits-
aufsicht. Ist die Titigkeit darauf gerichtet, die Erfiillung des Auftrags
zu iiberwachen, so ist sie Auftragsaufsicht.

8¢. Das Subjekt hat Aristoteles in drei Gruppen gegliedert:
Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtswesen. Die Verwaltung hat er
weiter betrachtet in horizontaler Gliederung nach Kompetenz-
bereichen und in vertikaler Gliederung nach Amterstufen. Der Staat des
Aristoteles war die polis, der Stadtstaat, der eine unmittelbare Staats-
verwaltung hatte. »

(1) Heute ist die Verwaltung horizontal zu gliedern in staatliche
Verwaltung und in Selbstverwaltung. Die staatliche Verwaltung er-
scheint als einzelstaatliche, als bundesstaatliche, als zwischenstaatliche.
Die Selbstverwaltung erscheint als biirgerlich-rechtliche und als kom-
munale der Gebietskorperschaften (Gemeinde, Kreise, Bezirke) und der
Zweckverbinde (Dezentralisation).

(2) Die staatliche Verwaltung stuft sich vertikal ab (Dekonzentra-
tion) in Ministerien, oberste und obere, mittlere, untere Behorden und
in Dienststellen. Die zwischenstaatliche Verwaltung hat je nach ihrem
Zweck Sonderformen, z. B. hat die ,europdische Gemeinschaft fiir
Kohle und Stahl“ (Schumanplan) eine Hohe Behérde und einen
Ministerrat auBler der gemeinsamen Versammlung und dem Gerichts-
hof. Die UNO hat Sekretariat, Generalversammlung und drei Rite, den
Sicherheitsrat, den Treuhandschaftsrat und den Wirtschafts- und Sozial-
rat, von denen der Wirtschafts- und Sozialrat in dreizehn Einzel-
organisationen geteilt ist (Arbeit, Landwirtschaft, Erziehung, Wissen-
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schaft und Kultur, Luftfahrt, Bankwesen, Geldwesen, Post, Nachrichten-

wesen, Gesundheit, Fliichtlingswesen, Wetterdienst, Handel, Schiff-
fahrt).

9.In der Analyse (8) ist das Objekt (8 a) zerlegt in zwolf inhalt-
lich (8a 1) und riiumlich (8 a 2) wesenseigene Aufgabengruppen.

Die Tatigkeit (8b) ist zerlegt
nach Art der Funktionen (8b 1) in tragende Funktionen (8b 11), Neben-

funktionen (8b 12) und Einheitsfunktionen (8b 13),
nach ithrer Wirkungsweise (8b 2) in rechtsgesetzlich (8b 21) und natur-

gesetzlich (8b 22) fundierte Verwaltung und
nach ihrer Zweckrichtung (8b 3) in Objektverwaltung (8b 31), die

cigene Verwaltung (8b 311) oder Auftragsverwaltung (8b 312) ist,
und in Aufsichtsverwaltung (8b 32), die hoheitliche Staatsaufsicht (8 b
321) oder Auftragsaufsicht (8 b 322) ist.

Das Subjekt (8c) erscheint horizontal (8¢ 1) in zwei Formen:
als staatliche Verwaltung (8 ¢ 11), und zwar als einzelstaatliche Verwal-

tung (8¢ 121), als bundesstaatliche Verwaltung (8 ¢ 112) und als

zwischenstaatliche Verwaltung (8¢ 113) und
als Selbstverwaltung (8c¢ 12), und zwar als solche der biirgerlichen

Rechtssphire (8 ¢ 121) oder als kommunale Selbstverwaltung (8 ¢

122) und
vertikal (8 ¢ 2) in Stufen verschiedener Ausbildung.

Aufgabe der Synthese ist es, aus den in der Analyse gewonnenen
vorstehend zusammengefafiten Elementen des Staates den Aufbau der
Verwaltung zu gliedern und ihre Titigkeit zu ordnen so, daB} fiir das
einzelne Aufgabengebiet und fiir die Gesamtheit die beste Leistung mit
den geringsten Kosten an Personal und Sachaufwand erreicht wird.
Einfacher und genauer gesagt: die Synthese soll die drei Fragen des
Aristoteles beantworten:

a) Welche Amter? b) Welche Zustindigkeiten? ¢) Welche Besetzung?

9a. Als Antwort auf die Frage ,,Welche Amter?* fithrt die Synthese
auf drei Hauptglieder:

1. die obersten Staatsbehérden, 2. die nachgeordneten mittleren und
unteren Staatsbehorden, 3. die Selbstverwaltung als kommunale und
als privatwirtschaftliche.

9b. Mit Bezug auf die Zustindigkeiten ergeben sich die zwdlf
Ressorts, deren Kompetenzhereiche in der Analyse des Objekts (8a)
entwickelt sind. Diese Kompetenzbereiche sind im Einzelstaat durch
Aufsichtsverwaltung simtlich zu erfassen und als Objektverwaltung,
soweit sie nicht ganz oder teilweise der Selbstverwaltung iiberlassen
sind, oder in Bundesstaaten zwischen Bund und Lindern zu teilen sind,
oder an zwischenstaatliche Organisationen abgegeben werden.
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9c. Die Besetzung der Amter ist zu bestimmen nach den tragenden
Funktionen, den Nebenfunktionen und nach der Einheitsfunktion.

Die Fragen a) und b) sind zu ordnen in der Verwaltungsordnung,
die Frage c) ordnet die Geschiaftsordnung.

Die Gestaltung des Verwaltungssubjekts als synthetische Einheit
der aus der Analyse des Verwaltungsobjekts abgeleiteten Verwaltungs-
funktionen ist das Prinzip der Funktionstheorie und der auf ihr be-
ruhenden Systematik der Verwaltung. Tafel 5 zeigt den Grundrifl der
Analyse und der Synthese in einem Schema, das die Untersuchung der
Verwaltung nach allen méglichen Gesichtspunkten aus der Funktions-
theorie eroffnet, inshesondere nach den Gesichtspunkten der Rationali-
sierung und der Leistungsgiite. Aber die Verwaltung ist nicht nach
einem Schema, sondern aus dem Leben, im Laufe der Geschichte ent-
standen. Sie wird sich auch nicht weiter entwickeln allein nach
rationalen Gesichtspunkten des geringsten Aufwandes und der besten
Leistung, sondern ,,wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewalten®,
Weltanschauungen und Standesbindungen werden ihre Entwicklung mit-
bestimmen, so wie sie bisher sie mitbestimmt haben. Deshalb ist es zu-
niichst fruchtbarer, nicht das Schema theoretisch weiter zu verfolgen,
sondern die praktische politische Entwicklung empirisch zu betrachten,
um so sehen, welche Fehler der Vergangenheit und welche Lehren fiir
die Zukunft sich im Vergleich mt der Theorie ergeben. Diese Betrach-
tung erfordert eingehendere Untersuchungen, deren Hauptpunkte hier
nur thematisch skizziert werden sollen.

IV. Praxis

10. Bis zum Zusammenbruch 1945 ruhte die preuBisch-deutsche Ver-
waltung auf dem Fundament, das Karl Freiherr vom Stein gelegt hat
in seiner Friedrich Wilhelm III. vorgelegten minnlich-mutigen Denk-
schrift vom 27. April 1806 iiber die ,,fehlerhafte Organisation des Ka-
binetts und die Notwendigkeit der Bildung einer Ministerialkonferenz*
und in seiner Nassauischen Denkschrift vom Juni 1807 ,iiber die
zweckmiBigste Bildung der Obersten und der Provinzial-, Finanz- und
Polizeibehorden in der PreuBischen Monarchie“. Der Kénig nahm
Steins Gedanken nicht auf. Stein erbat seine Entlassung und erhielt sie
am 4. Januar 1807. Am Tage nach dem Zusammenbruch PreuBens im
Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807 wurde Stein von Friedrich Wilhelm III.
wiederberufen. Damit beginnt die Stein-Hardenbergische Reform
PreuBens; sie erfaBBte das 1815 wiederaufgerichtete PreuBen und er-
streckte sich bis in das Jahr 1825. Stein hat an ihrer Durchfiihrung nur
16 Monate mitgewirkt, bis zum 24. November 1808, an welchem Tage
der Konig ihn nach dem Willen von Napoleon entlieR.
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Steins Reformgedanken fassen sich in vier Punkte zusammen:

1. Oberste Staatsbehorden: Bildung einer ,,obersten mit anerkannter
Verantwortlichkeit versehenen Behorde, die der endliche Ver-
einigungspunkt der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung
ist“. Verteilung der Geschéfte in ,richtiger Auswahl der Grenz-
linien durch Verbindung analoger und Trennung fremdartiger Ge-
schifte, denn davon hingt ab die Vollkommenheit des Geschafts-
ganges und die Moglichkeit, brauchbare Geschiftsminner zu
finden, von denen man dann nicht mehr die seltene Vereinigung
verschiedenartiger Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erfiillung ihres
Berufes zu fordern braucht, und wo man bei der Besetzung der
Stellen wegen des Mangels solcher Subjekte in Verlegenheit kommt.
Es ist unmoglich, daBl ein Minister die Verwaltungsgrundsitze aller
ihm anvertrauten Geschiftszweige, wie Dominen, Forsten, Kontri-
butionen, Polizey, Bauwesen, Unterricht, geistliche Sachen usw.
kennt und mit gleichem Interesse umfaBt* (Steins Denkschrift vom
27. April 1806).

2. Nachgeordnete Behorden: ,,Wir sind von dem Grundsatz ausgegan-
gen, jedem Hauptadministrationszweige durch eine richtig ab-
gegrenzte kraftvolle Stellung der Unterbehorden eine griBere
Titigkeit zu geben* (Verordnung vom 30. April 1815).

3. In der kommunalen Selbstverwaltung wollte Stein die Krifte des
Biirgertums an den Staat heranziehen durch Ubertragung der
,».Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten® unter der Oberaufsicht
des Staates; als Angelegenheiten der Selbstverwaltung nahm er in
Aussicht die Verwaltung des Grundvermigens, Unterricht, Gffent-
liche Wohltitigkeit und sonstige Kommunikationsangelegenheiten;
auch Polizei und gewisse niedere Gerichtsbarkeit (Nassauische
Denkschrift). Dem biirgerlichen Bereich brachte die Stein-Harden-
bergische Reform den freien Gebrauch des Grundeigentums (Edikt
vom 9. Oktober 1807) und die Gewerbefreiheit (Edikte vom 2. No-
vember 1810 und vom 7. September 1811).

4. Stein stellte seine Reformgedanken der Ordnung der staatlichen
Verwaltung und der Entwicklung der Krifte der Nation durch die
Selbstverwaltung zahlenmiBig unter den Gesichtspunkt der Ra-
tionalisierung der Verwaltung mit dem Ergebnis, daf} er in der
Staatsverwaltung eine Ersparnis von 150 000 Talern errechnete und
in der Kommunalverwaltung eine Ersparnis von 200000 Talern
durch Fortfall je eines Ratsherrn in jeder der 1000 Stidte der Mon-
archie (Nassauische Denkschrift).

Aus der Intuition des genialen Reformators, gepaart mit reicher
administrativer Erfahrung von Westfalen her, wo alte Freiheiten sich



88 Carl Wienecke [472

erhalten hatten, und mit umfassenden technischen Kenntnissen im
Berg- und Salinenwesen, im Wasserstraflen- und Landstralenbau und
im Betriebe von Fabriken hat Stein den Weg gefunden, der heute durch
erkannte Organisationsgrundsitze (Schluf von II, 6 vorstehend) ge-
wiesen ist, namlich

Arbeitsteilung und Kompetenzabgrenzung nach Funktionseinheiten
und einheitliche Ausrichtung aller Verwaltungsbereiche in der Obersten
Staatsbehorde (10, 1),

Dekonzentration jedes Hauptadministrationszweiges auf richtig ab-
gegrenzte Unterbehdrden (10, 2),

Dezentralisation auf die Selbstverwaltung unter Staatsaufsicht
(10,3),

zahlenmiBig nachzuweisende Rationalisierung (10, 4) und

funktionsqualifizierte Stellenbesetzung (10, 1).

Es fragt sich, wie die PreuBische Verwaltung diese Grundsitze be-
wahrt und der Bundesstaat sie nach 1871 aufgenommen hat.

10 a. Steins Gedanke der Verteilung der Geschifte in richtiger Aus-
wahl der Grenzlinien durch Verbindung analoger und Trennung fremd-
artiger Geschifte wurde in PreuBBen im Staatsministerium bis zum Ende
des ersten Weltkrieges im groBen und ganzen gehalten durch Erweite-
rung des Staatsministeriums seit dem Wandel von der reinen Agrar- und
Manufakturzeit zur Zeit der Industrie und des Verkehrs (1808 Aus-
wirtiges, Krieg, Justiz, Finanzen, Inneres mit der gesamten inneren
Verwaltung, 1817 Unterrichts- und geistliche Angelegenheiten, 1848
Handel und Gewerbe, 6ffentliche Arbeiten, Landwirtschaft und damit
Beschrinkung des Inneren auf seine eigentlichen Aufgaben in zwei Ab-
teilungen: 1. Landeshoheit und Polizei, II. Kommunale Aufsicht). Ein-
zelne Verwaltungszweige wechselten, z. B. die Medizinalangelegenheiten
zwischen Kultus und Innerem, je nachdem wissenschaftliche oder
polizeiliche Gesichtspunkte in den Vordergrund traten, die Dominen
zwischen Landwirtschaft und Finanzen, je nachdem agrarwirtschaftliche
oder finanzielle Fragen itherwogen. Schwerwiegend war 1848 die, mit
Ausnahme der Jahre 1942 bis 1945, bis heute bestehende, die Einheit
des Wasserschatzes verkennende Trennung der Wasserwirtschaft, die
zur Landwirtschaft kam, von den Wasserstrallen, die bei den &ffent-

lichen Arbeiten blieben.

1919 beginnt mit der Bildung des Wohlfahrtsministeriums (Medizi-
nalangelegenheiten, Sozialwesen, Gewerbeaufsicht, Baupolizei, Woh-
nungswesen) die Zersplitterung der 6ffentlichen Arbeiten; 1920 wurde
das Ministerium der offentlichen Arbeiten ganz aufgelost, als die
Bahnen und WasserstraBen des allgemeinen Verkehrs durch das Reich
iibernommen wurden. Damit beginnt die Verbindung der Organisation
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der preuBischen obersten Staatsbehorden mit MaBnahmen des Reiches;
das wird nachstehend unter 10 d weiter behandelt.

10b. Preuflen teilte 1815 sein Gebiet in 10 Provinzen mit 25 Re-
gierungsbezirken und errichtete damit als einziger Staat in ganz Europa
eine doppelte Mittelinstanz und eine vierinstanzliche allgemeine Ver-
waltung. Vielregiererei und Doppelarbeit (z. B. im Zollwesen, Medizi-
nalwesen, Wasserbau, StraBenbau, Landeskultur, Schulwesen, Kommu-
nalaufsicht) wurden als Folge dessen schon vor hundert Jahren erkannt
und in der Offentlichkeit kritisiert. In den achtziger Jahren erwog
Preuflen die Aufhebung der Regierungsprisidenten; sie wurde vom
PreuBlischen Staatsministerium 1917 beschlossen nach einem Vorschlag
von Drews, der nachwies, dal in Gebieten von der Ausdehnung der
preulischen Provinzen eine weitere kleinere Mittelinstanz der allge-
meinen Verwaltung tiberfliissig sei, wie sie ja auch in der Selbstverwal-
tung zwischen den Provinzialverbinden und den Kreiskommunal-
verbiinden von jeher nicht bestanden habe. Der Vorschlag von Drews
wurde nach 1918 nicht wieder aufgenommen.

Auf dem Gebiete der direkten Steuern wurde eine Reform der all-
gemeinen Verwaltung in Preullen 1914 durch Griindung der Steuer-
dmter eingeleitet; sie miindete 1919 ein in die Schaffung der Reichs-
finanzverwaltung, was nachstehend unter 10 d weiter behandelt wird.

10¢. Die Staatsaufsicht iiber die Selbstverwaltung war in Preulen
beschrinkt auf die Wahrung der GesetzmaBigkeit und der ordnungs-
miaBigen Aufrechterhaltung der Verwaltung. Sie erstreckte sich nicht
auf die ZweckmiBigkeit; Meinungsverschiedenheiten liefen in das Ver-
waltungsstreitverfahren, nicht in die staatliche Zentralinstanz der Ver-
waltung. Eifersiichtig war die Selbstverwaltung auf die Wahrung ihrer
sachlichen Selbstindigkeit bedacht. Sie verkannte nicht, daB ihre Auf-
gaben (z. B. im Armen- und Heilwesen, im StraBen- und Stidtebau und
im Wohnungswesen, in der Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizi-
tit, im Spar- und Kreditwesen) nur im Wege des Zusammenschlusses,
unter einheitlicher Fiihrung technisch und wirtschaftlich zu lésen seien.
Gegen den anfinglichen Widerstand der Regierung entstand der Stidte-
tag. Es folgte der Landkreistag, der Landgemeindetag und der Verband
der preuBlischen Provinzen. Zu einer sachlichen Verbindung zwischen
Regierung und Selbstverwaltung, Hoheitsverwaltung und Objekt-
verwaltung, kam es nicht, namentlich nicht auf dem Gebiete der Flucht-
linienfeststellung, der Siedlung, der Baupolizei und des StraBenbaues,
auf welchen Gebieten es bei den Regierungen., der staatlichen Kom-
munalaufsichtsinstanz, auch an einer zeitgemiflen Ausgestaltung der
ersten Abteilung fehlte. Zu beachten ist im Gegensatz dazu die Entwick-
lung des Eisenbahnwesens von der Privatbahnzeit an, das nach dem
weitsichtigen preuBischen Gesetz von 1838 die Privatbahnen einer alle
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Zweige umfassenden Staatsaufsicht unterstellte, die aber in einer
harmonischen und erfolgreichen Zusammenarbeit im Verein Deutscher

Eisenbahnverwaltungen die Grundlage fiir Einheitsarbeit zu allseitiger
Zufriedenheit und Férderung der Sache fand.

10d. Im Kaiserreich umfallite die unmittelbare Reichsverwaltung
das Auswirtige, Verteidigung, Post und Aufsicht iiber die den Lindern
auftragsweise iibertragene Zollverwaltung, 1919 kam mit der Uber-
nahme der Eisenbahnen und Wasserstralen des allgemeinen Verkehrs
die Reichsverkehrsverwaltung, mit der Erzbergerschen Finanzreform
die Reichsfinanzverwaltung und, 1918 beginnend, die Arbeitsverwaltung
hinzu, die 1927 durch ihren Aufbau abgeschlossen wurde.

Die Verkehrsverwaltung erfafite nicht nur den Verkehr auf Wasser-
und Landstralen, sondern auch ihren Bau. Gleichzeitig wurde das
PreuBische Ministerium der offentlichen Arbeiten aufgelost und auf
vier andere Ministerien verteilt. Das Reich nahm eine Fiihrung in
Wasserbau, Wasserwirtschaft, StraBenbau, Hochbau, Stidtebau, Sied-
lung und Versorgung nicht auf. Die seit Jahrzehnten aus der Verbauung
der Stddte, der wilden Rand- und Landsiedlung und der Riickstandig-
keit des StraBBenbaues seit dem Erscheinen des Kraftwagens von der
breiten Offentlichkeit geforderte Fiihrung fehlte, bis 1933 mit der Be-
stellung des Generalinspektors fiir Straen, der bald auch Wasser und
Energie vom Verkehrsministerium und die Bauwirtschaft erhielt, die
notige Fiithrung im Bauwesen unter sachgemiBer Abgrenzung vom
Verkehrswesen begann®.

Durch die Erzbergersche Steuerreform gingen die direkten Steuern
auf das Reich iiber. Die Reichsfinanzverwaltung erlieB einheitliche Vor-
schriften auch fiir die den Lindern verbliebenen Steuerarten. Ein
Finanzausgleich zwischen Reich, Lindern und Gemeinden sollte Uber-
schul und Bedarf zwischen den einzelnen Reichsteilen ausgleichen.
Dieser Finanzausgleich hdtte von den Aufgaben ausgehen miissen,
welche Linder und Gemeinden erfiillen sollten und davon, welche
Grenzen ihren Ausgabebediirfnissen — namentlich auch in bezug auf
Organisation der Verwaltung — angemessen seien. Das miBlang, denn
eine auf den unerwarteten und iiberreichlichen Eingang von Einnahmen
im Jahre 1924 gegriindete iiberméBige Ausgabenwirtschaft der Linder
und Gemeinden wurde nicht auf das Notwendigste gepriift, sondern
versteifte sich insbesondere unter dem Einflul der Sezession der
Bayerischen Volkspartei aus dem Zentrum durch partikularistisch-
politische Verbindungen in Machtkimpfen um Finanzausgleichsquoten.

Eine im Instanzenaufbau und in der Geschiftsverteilung seit der

3 Die nihere Untersuchung dariiber siehe Carl Wienecke: Reorganisation der

Verwaltung fiir Bau und Verkehr in Heft 14 und 15, 1950, der ,,Bauwirtschaft®,
Wiesbhaden.



	Carl Wienecke: Staat und Verwaltung vom Techniker gesehen. Versuch einer Systematik der Verwaltung
als Funktionstheorie
	I. Wandlung der Staatsbetrachtung
	II. Scicntific management für Werktätigkeit und für industrielle Verwaltung aus Arbeitsstudien
	III. Systematik
	IV. Praxis


